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1. Veranlassung und Aufgabenstellung 

 
Im Rahmen des Vorhabens Bebauungsplan „Im hohlen Graben 46 B“ (ca. 9.200 m²) 

wurde der Gutachter am im April 2022 mit der Erstellung speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung beauftragt.  Die Eingriffsbereiche beschränken sich 

auf ehemalige (verbrachte) bzw. noch aktuell genutzte Zier- und 

Schrebergartenflächen. 

 

 
Abb. 1: Übersicht der Lage des Geltungsbereichs in Fritzlar (B-Plan 46 A-C) 

 

 

Abb. 2: Übersicht der Lage des Geltungsbereichs in Fritzlar - Teilbereich B 
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1.1 Rechtliche Grundlagen 

 

Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (zuletzt geändert am 13. 

Mai 2019) ist im Kapitel 5 der Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten geregelt. 

Unter § 44 sind die zentralen Vorschriften des besonderen Artenschutzes und für die 

besonders und streng geschützten Tier- und Pflanzenarten Verbote für 

unterschiedliche Beeinträchtigungen genannt. 

 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG sind folgendermaßen gefasst. 

 

1.  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2.   wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderzeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert. 

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

 

Es ist daher im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung für folgende Arten die 

Betroffenheit von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu prüfen: 

 

a. alle durch Aufnahme in den Anhang IV der FFH-Richtlinie streng 

geschützten Arten, 

b. alle in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 gelisteten Arten 

c. alle in Anlage 1 der Bundesartenschutzverordnung (BartSchV) in Spalte 3 

(streng geschützten Arten) gelistete Arten und 

d. alle europäischen Vogelarten 
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Die Zahl der streng oder besonders geschützten Arten unserer heimischen Fauna 

und Flora ist hoch. Die fachliche Betrachtung aller entsprechenden Arten bzw. 

Artengruppen wäre mit einem z.T. unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. 

Daher kann die artenschutzrechtliche Prüfung auf solche Gruppen konzentriert 

werden, für die im Untersuchungsgebiet besonders geeignete 

Lebensraumbedingungen vorherrschen, deren Kernlebensräume sich dort befinden 

und die im Umkehrschluss eine maßgebliche Aussage zur Betroffenheit aus 

artenschutzrechtlicher Sicht ermöglichen (WACHTER et a. 2004). 
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2. Methodik  
 
Fledermäuse 

Von April bis Ende Juli 2022 wurde im Untersuchungsgebiet eine Detektorkartierung 

durchgeführt. Zum Einsatz kamen Zeitdehner der Marke LAAR TR30 bzw. 

Pettersson D240x. Die Daten wurden anschließend computergestützt, soweit 

möglich, auf Artniveau bestimmt. Die Kartierungen fanden bei geeigneten 

Erfassungsterminen (geringe Windgeschwindigkeiten, warme Nächte mit hoher 

Insektenaktivität) statt.  

 

Ergänzend erfolgte das Ausbringen einer Horchbox, die Rufsequenzen über den 

gesamten Nachtzeitraum aufzeichnete. Es wurden Geräte der Fa. BATOMANIA 

(Horchbox 2.0) verwendet. Die Auswertung erfolgte mittels der Software „Horchbox 

Manager v1.3“ 

 

Zusätzlich erfolgte eine Kontrolle des Eingriffsbereichs des B-Plans auf das 

Vorhandensein potenzieller Quartiersmöglichkeiten für Fledermausarten. 

 

Die Kartiertermine lagen an folgenden Tagen: 

 

Termin Datum Witterung 

1 20.05.2022 18-17°C, 60% bedeckt, 1-2 Bft, trocken 

2 11.06.2022 22-21°C, 30% bedeckt, 1-2 Bft, trocken 

3 04.07.2022 23-22°C, 30% bedeckt, 1-2 Bft, trocken 

4 03.08.2022 30-29°C, 0% bedeckt, 1-2 Bft, trocken 

 

Haselmaus 

Im Rahmen der Untersuchungen wurden im April 2022 28 Haselmaus-nesttubes und 

8 Haselmauskästen in den Gehölzbereichen des Untersuchungsbereichs 

ausgebracht. Bis Anfang August 2022 erfolgte eine 4-malige Kontrolle sowie eine 

Suche nach Freinestern bzw. Fraßspuren der Art in diesen Bereichen. 

 

Brutvögel 

Im Rahmen des Vorhabens wurde im Jahr 2022 eine Brutvogelkartierung im 

Untersuchungsgebiet durchgeführt.  

Die Erfassung der Brutvogelarten erfolgte in Anlehnung an SÜDBECK 2005. 

Insgesamt wurden 4 Kartierdurchgänge von April bis Ende Juli 2022 durchgeführt 

Die Unterscheidung der Vogelarten erfolgte anhand der artspezifischen 

Lautäußerungen, sowie durch Sichtbeobachtungen. Ein zweimaliger Nachweis 
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wurde als Brutverdacht, ein dreimaliger Nachweis bzw. das Tragen von Futter oder 

Nistmaterial wurde als Brutbestätigung gewertet. 

 

Die Kartiertermine lagen an folgenden Tagen: 

 

Termin Datum Witterung 

1 11.04.2022 1-5°C, 0% bedeckt, 0-1 Bft, trocken 

2 20.05.2022 14-18°C, 20% bedeckt, 1-2 Bft, trocken 

3 11.06.2022 13-19°C, 40% bedeckt, 1-2 Bft, trocken 

4 04.07.2022 16-20°C, 10% bedeckt, 1-2 Bft, trocken 

 

 

Reptilien 

 

Es erfolgten 4 flächendeckende Begehungen im Untersuchungsgebiet 

(Geltungsbereich des B-Plans) zur Erfassung mit gezielter Suche im Zeitraum von 

April bis Anfang August 2022. 

 

Hierbei wurden die Bereiche durch langsames und ruhiges (Geschwindigkeit: > 0,5 

km/h) kontrolliert. Zusätzlich erfolgte eine Ausbringung und regelmäßige Kontrolle 

von 9 Reptilienpappen sowie eine Sichtbeobachtung an potenziellen Sonnenplätzen 

und eine gezielte Absuche von Strukturen, die sich als Versteck eignen. 

 

Die Kartiertermine lagen an folgenden Tagen: 

 

Termin Datum Witterung 

1 20.05.2022 14-18°C, 20% bedeckt, 1-2 Bft, trocken 

2 11.06.2022 13-19°C, 40% bedeckt, 1-2 Bft, trocken 

3 04.07.2022 16-20°C, 10% bedeckt, 1-2 Bft, trocken 

4 03.08.2022 17-26°C, 0% bedeckt, 1-2 Bft, trocken 
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Abb. 3: Lage der ausgebrachten Horchbox, der Reptilienpappen und der Haselmauskästen/- 

            nesttubes 

 

 

3. Kurzbeschreibung des Vorhabens  

 

Ein Vorhabenträger möchte im Bereich der ehemaligen bzw. aktuell noch genutzten 

Zier- und Schrebergärten mehrere Wohngebäude errichten. 
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Gebietscharakteristik 

Neben aktuell genutzten Gärten, existieren auch langjährig aufgegebene Flächen mit 

Verbuschung. 
 

 
Abb. 4: Aktuell noch genutzter Gartenbereich 

 

Abb. 5: Verbrachter Bereich eines ehemaligen Gartengeländes 
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4. Mögliche Wirkfaktoren und Wirkbereich 
 
4.1 Mögliche Beeinträchtigungen durch das Vorhaben die zu Verletzungen der  

      Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG führen können 

    
baubedingte Beeinträchtigungen 

Als baubedingte Beeinträchtigungen von streng geschützten Arten, Anhang IV FFH-

Arten, sowie der Europäischen Vogelarten, die im Sinne der artenschutzrechtlichen 

Regelungen erheblich sein könnten, sind im wesentlichen folgende Sachverhalte zu 

prüfen: 

• Schadstoffimmissionen durch möglichen Baustellenbetrieb, z.B. durch die 

eingesetzten Baugeräte und Baustellenfahrzeuge (Lärm, Abgase, Leckagen, 

Einsatz wassergefährdender Stoffe u.ä.) und damit verbunden die potentielle 

Gefährdung von Fortpflanzungs- und Lebensstätten von Tieren sowie Standorten 

von Pflanzen  

• Vergrämung und Verdrängung durch visuelle Effekte, Scheuchwirkungen, 

Erschütterungen und Schallimmissionen, die von Baugeräten und 

Baustellenfahrzeugen ausgehen  

• Verlust von Einzelindividuen der streng geschützten Arten sowie der 

Europäischen Vogelarten während der Bauarbeiten  

 

anlagenbedingte Beeinträchtigungen 

Als anlagenbedingte Beeinträchtigungen von streng geschützten Arten, Anhang IV 

FFH-Arten, sowie der Europäischen Vogelarten, die im Sinne der 

artenschutzrechtlichen Regelungen erheblich sein könnten, sind im wesentlichen 

folgende Sachverhalte zu prüfen: 

• dauerhafte Flächeninanspruchnahme und damit Veränderung der 

Lebensraumgemeinschaften durch die Herstellung des Vorhabens,  

• Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 

betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Als betriebsbedingte Beeinträchtigungen von streng geschützten Pflanzen- und 

Tierarten, Anhang IV FFH-Arten, sowie Europäischen Vogelarten, die im Sinne der 

artenschutzrechtlichen Prüfung erheblich sein könnten, sind im wesentlichen 

folgende Sachverhalte zu prüfen: 

• langfristige Beeinträchtigung von Lebensstätten bzw. Standorten (hier vor allem 

durch Schall- und Sichtwirkungen) 
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4.2 Wirkbereich des Vorhabens 

 

baubedingte Faktoren 

Schallimmissionen, Sicht- bzw. Scheuchwirkungen 

Im Verlauf der Bauphase entstehen temporär erhöhte Schallimmissionen durch 

Baufahrzeuge und –maschinen. Der Wirkbereich der Schallimmissionen liegt hierbei 

auf dem Vorhabensstandort selbst und in der unmittelbaren Umgebung.  

 

Zudem sind während der Bauphase verstärkte Scheuchwirkungen auf den 

Umgebungsflächen durch die Anwesenheit von Baupersonal und Baumaschinen zu 

erwarten. Ebenso ist das vermehrte Auftreten von Stäuben im Bereich der 

Eingriffsfläche möglich. 

 

Eine genaue Bezifferung der möglichen Störwirkungen während der Bauphase ist 

nicht möglich. Es wird in einer Abschätzung davon ausgegangen, dass aufgrund der 

besonderen innerstädtischen Lage eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 

44 BNatSchG maximal bis in 20 m Entfernung in vor allem in südlicher Richtung 

(Baumhecken-Hangbereich) rund um die Baustelle temporär entstehen kann 

(Vorbelastungen bestehen durch ansonsten komplette Bebauung und die nördlich 

angrenzende Straße „Am hohlen Graben“).  

 

Anlagen- und betriebsbedingte Faktoren 

Flächenverluste durch Herstellung des Vorhabens 

Durch die Errichtung des Vorhabens werden ehemalige und teilweise noch genutzte 

Zier- und Schrebergartenbereiche beseitigt. 

 

Störungen durch temporäre Lärm- und Sichtwirkung 

Störungen durch dauerhaft erhöhte Lärm- und Sichtwirkungen und daraus 

resultierende mögliche erhebliche Störungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

relevanter Arten können durch die innerstädtische Lage und die angrenzende 

Bebauung ausgeschlossen werden.  
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5. Vorkommen prüfungsrelevanter Arten  

Im vorliegenden Fall kann die Gefährdungsabschätzung aufgrund der 

Biotopausstattung auf die Artengruppen der Fledermäuse, Vögel, Reptilien sowie die 

Haselmaus beschränkt werden. Im Wirkbereich des Vorhabens finden sich geeignete 

Habitate für die genannten Gruppen. Streng geschützte Pflanzenarten sind im 

Bereich der Gartenparzellen nicht zu erwarten.  

 

5.1 Fledermäuse 

Detektorerfassung 

Im Rahmen der Detektorerfassung wurden 3 verschiedene Fledermausarten sowie 

einzelne unbestimmte Rufe der Gattung Myotis im UG nachgewiesen. Als häufigste 

Art trat die Zwergfledermaus auf, gefolgt von der Breitflügelfledermaus. Beide Arten 

sind als Nahrungsgäste im Gebiet zu werten. Die nachfolgende Tabelle fasst die 

Ergebnisse der Detektorkartierung zusammen. 

 

Tab. 1: Ergebnisse der Detektorerfassung  

Art/Termin Zf M Ga Bf 

20.05.2022 7   1 

04.07.2022 11 1  2 

11.06.2022 6 1   

03.08.2022 15  1 2 

Zf - Zwergfledermaus, M - Gattung Myotis, Ga – Großer Abendsegler, Bf - Breitflügelfledermaus 

 

Horchboxerfassung 

Im Rahmen der Horchboxerfassung wurden 5 Fledermausarten sowie unbestimmte 

Rufe der Gattung Myotis im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Die nachfolgende 

Tabelle stellt die Ergebnisse der Horchboxuntersuchung dar. 

 

Tab. 2: Ergebnisse der Horchboxerfassung  

Art/Termin Zf Rf Mf M Ga Bf 

20.05.2022 35     2 

21.05.2022 26   1   

22.05.2022 18     6 

04.07.2022 25     2 

05.07.2022 47   2  4 

06.07.2022 19   1   

03.08.2022 80 1 5 3   

04.08.2022 12      

05.08.2022 58 1  4 1 5 

Zf - Zwergfledermaus, Rf - Rauhautfledermaus, Mf - Mückenfledermaus, M - Gattung Myotis, Ga – 
Großer Abendsegler, Bf - Breitflügelfledermaus 

 



DDiippll..--BBiiooll..  RR..  TTrroottttmmaannnn                                  sAP „B-Plan Am hohlen Graben 46 B“ 

Büro BIL Witzenhausen                                                                          15 
  

Im Ergebnis ist die gebäudebewohnende Zwergfledermaus die dominierende Art im 

Gebiet. Sie nutzt das Gebiet regelmäßig als Jagdhabitat. Die Breitflügelfledermaus 

nutzt dagegen das Untersuchungsgebiet eher sporadisch, ist aber ebenfalls als 

Nahrungsgast zu werten.  

 

Im August gelangen Einzelnachweise der Rauhautfledermaus und der 

Mückenfledermaus. Der Große Abendsegler wurde nur als einmaliger Überflieger 

registriert. 

 

Tab. 3: Übersicht der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten  
  und deren Gefährdungsstatus 

Abkürzungshinweise 

Spalte Erläuterung Spalte Erläuterung 

1 Artname deutsch   

2 Artname wissenschaftlich  

EHZ HE Erhaltungszustand: 

Grün: günstig 

Gelb: ungünstig-unzureichend (kurz: 
unzureichend) 

Rot: ungünstig-schlecht (kurz: schlecht) 

Grau: unbekannt (keine ausreichenden Daten) 

weiß: EHZ je nach Einzelart verschieden 

4 + 5 Gefährdungsgrade der Roten Listen: 

1 = vom Aussterben bedroht 

2 = stark gefährdet 

3 = gefährdet 

V = zurückgehende Art der Vorwarnliste 

G = Gefährdung anzunehmen 

D = Daten defizitär 

k.a – keine Angabe 

3 Schutz (nach §7 BNatSchG) b = besonders 
geschützt, s = streng geschützt 

6 Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU, 
Anhang II, IV (EU 1992) 

4 RL D Rote Liste Deutschland  

(MEINIG et al. 2009) 

7 1 - Detektornachweise  

2 - Horchboxnachweise  

5 RL H Rote Liste Hessen  

(KOCK & KUGELSCHAFTER 1996) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Art wissenschaftlicher Name /  

EHZ HE 

Schutz RL D RL H FFH-RL Nachweis 

       

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus s - 3 IV 1, 2 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii s - 2 IV 2 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus s - k.a. IV 2 

Gattung Myotis Myotis spec. s k.a. k.a. II+IV 1, 2 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus s G 2 IV 1, 2 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula s V 3 IV 1, 2 
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Abb. 6: Hauptleitlinie der Fledermausaktivität im Gebiet entlang des südlichen Fußwegs 
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Kurzcharakteristik der Fledermausarten im UG 

 

ZWERGFLEDERMAUS (Pipistrellus pipistrellus) 

 Rote Liste Hessen: 3, Rote Liste Deutschland: * 

 streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 

 Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

ÖKOLOGIE (nach DIETZ & SIMON 2006) 

Zwergfledermäuse sind typische Spaltenbewohner an Gebäuden. Ihre Quartiere befinden 

sich hinter Schiefer- und Eternitverkleidungen, Verschalungen, Zwischendächern, 

Hohlblockmauern und sonstigen kleinen Spalten an der Außenseite von Gebäuden. Die 

Wochenstubenkolonien wechseln regelmäßig ihr Quartier. Durchschnittlich alle 11-12 Tage 

beziehen die Tiere eine andere Spalte, wodurch ein Quartierverbund entsteht, der aus 

wechselnden Zusammensetzungen von Individuen besteht. Als Jagdgebiete der 

Zwergfledermaus werden häufig Waldränder, Hecken und andere Grenzstrukturen 

beschrieben, aber auch an und über Gewässern ist die Art regelmäßig anzutreffen. Die 

Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von etwa 2 km um das Quartier. Die 

Zwergfledermaus ernährt sich vorwiegend von kleinen Insekten wie Mücken oder 

Kleinschmetterlingen. 

Im Winter suchen Zwergfledermäuse unterirdische Höhlen, Keller oder Stollen zum 

Überwintern auf. Wie im Sommer hängen sie dort nicht frei, sondern kriechen in enge 

Spalten. Die Zwergfledermaus ist die offenkundig die häufigste Fledermausart Hessens. Ihr 

Bestand wird für den Landkreis Marburg-Biedenkopf auf knapp 120.000 adulte Tiere 

geschätzt, was einer Dichte von etwa 30 Individuen pro km² entspricht. Hessenweit sind mit 

dem Marburger Schlosskeller und Korbach nur zwei Massenwinterquartiere bekannt (DIETZ & 

SIMON 2003). 

Vorkommen im Gebiet 

Individuen der Zwergfledermaus konnte im gesamten Untersuchungsgebiet und mit der mit 

Abstand höchsten Aktivität im untersuchten Bereich festgestellt werden. Die Art nutzt das 

Untersuchungsgebiet regelmäßig als Nahrungshabitat. Die wichtigste Leitlinie bildet der 

Fußweg im Süden des Gebiets. 

 

RAUHAUTFLEDERMAUS (Pipistrellus nathusii) 

 Rote Liste Hessen: 2, Rote Liste Deutschland: * 

 streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 

 Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

ÖKOLOGIE (nach DIETZ & SIMON 2006) 

Die Rauhautfledermaus ist eine typische Waldfledermaus. Quartiere und Wochenstuben be-

finden sich in Baumhöhlen und –spalten, oft hinter abstehender Rinde alter Eichen und in 

Stammspalten. An Gebäuden werden Holzverkleidungen und Klappläden angenommen, wo-

bei es auch zu Vergesellschaftungen mit Großen und Kleinen Bartfledermäusen und 
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Zwergfledermäusen kommt. Rauhautfledermäuse jagen Fluginsekten, oftmals im 

Patrouillenflug. Einen hohen Anteil an der Nahrung haben Zuckmücken, aber auch 

Köcherfliegen, Netzflügler oder kleine Käferarten werden erbeutet. 

Jagdgebiete befinden sich in einem Radius von 5-6 km um das Quartier und liegen meist in-

nerhalb des Waldes an Schneisen, Wegen und Waldrändern oder über Wasserflächen, im 

Herbst auch im Siedlungsbereich. Die Rauhautfledermaus gehört zu den wandernden Arten. 

Im August und September verlassen die Tiere Richtung Südwesten ihre 

Wochenstubengebiete, wobei sie sich an Küsten- und Gewässerlinien orientieren. Maximale 

Wanderungen von 1905 km wurden beschrieben. Den Winter verbringen 

Rauhautfledermäuse z.B. in Felsspalten, Mauerrissen, Baumhöhlen und Holzstapeln. Aus 

Hessen gibt es wenige Nachweise der Rauhautfledermaus. Schwerpunktmäßig wurde sie in 

der Untermainebene und im Rheingau festgestellt, wo sich auch Winterquartiere befinden 

(AGFH 1994).   

Vorkommen im Gebiet 

Im Rahmen der stationären Dauerakustik wurden über den Untersuchungsverlauf 2 

Einzelrufe der Art im August 2022 aufgezeichnet. Hinweise auf Quartiere der Art im UG 

liegen nicht vor. 

 

MÜCKENFLEDERMAUS (Pipistrellus pygmaeus) 

 Rote Liste Hessen: nicht eingestuft, Rote Liste Deutschland: * 

 streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 

 Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

ÖKOLOGIE (nach DIETZ & SIMON 2006) 

Bislang wurden Quartiere der Mückenfledermaus an Gebäuden nachgewiesen, allerdings ist 

die Nutzung von Spalten stehendem Totholz nicht auszuschließen. Die Lebensräume 

scheinen in Gewässernähe zu liegen. Als Jagdgebiete sind naturnahe Auwälder sowie 

Teichlandschaften beschrieben. Das Nahrungsspektrum besteht hauptsächlich aus kleinen 

Fluginsekten, mit einem hohen Anteil von Dipteren. Winterfunde sind bislang spärlich. In 

Hessen ist die Überwinterung von Tieren im Wochenstubenquartier belegt. Zum 

Migrationsverhalten gibt es unterschiedliche Hinweise. Es sind sowohl Populationen, die im 

Gebiet der Sommerquartiere bleiben, als auch Migrationen beschrieben. 

Vorkommen im Gebiet 

Im Rahmen der stationären Dauerakustik wurden über den Untersuchungsverlauf 6 

Einzelrufe der Art im August 2022 aufgezeichnet. Hinweise auf Quartiere der Art im UG 

liegen nicht vor. 

 
Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

 Rote Liste Hessen: 2, Rote Liste Deutschland: G 

 streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 

 Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

ÖKOLOGIE (nach DIETZ & SIMON 2006) 
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Die Breitflügelfledermaus ist eine typische gebäudebewohnende Fledermausart. Sowohl die 

Wochenstuben, als auch die einzeln lebenden Männchen suchen sich Spalten an und in 

Gebäuden als Quartier. Es werden versteckte und unzugängliche Mauerspalten, 

Holzverkleidungen, Dachüberstände und Zwischendächer genutzt. Bevorzugt werden 

strukturierte Quartiere, in denen die Tiere je nach Witterung in unterschiedliche Spalten mit 

dem passenden Mikroklima wechseln können. Natürliche Quartiere in Baumhöhlen oder 

Felsspalten sind für die Breitflügelfledermaus nur aus Südeuropa bekannt. Die Art gilt als 

ortstreu. 

Die Jagdgebiete der Breitflügelfledermaus liegen meist im Offenland. Baumbestandene 

Weiden, Gärten, Parks, Hecken und Waldränder werden hier häufig genutzt. Im 

Siedlungsbereich jagt sie häufig um Straßenlaternen, an denen sich Insekten sammeln. 

Insgesamt setzt sich die Nahrung hauptsächlich aus Großen Schmetterlingen und Käfern, 

sowie Dipteren zusammen, andere Insektengruppen werden nur in geringem Maße erbeutet. 

Die Winterquartiere liegen häufig in der Nähe der Sommerlebensräume.  

Vorkommen im Gebiet 

Im Rahmen der Detektorerfassung und der stationären Dauerakustik wurde die Art mehrmals 

nachgewiesen. Im Bereich der Laternen entlang des südlichen Fußwegs konnte sie 

mehrmals jagend beobachtet werden. 

 
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 Rote Liste Hessen: 3, Rote Liste Deutschland: V 

 streng geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG 

 Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

ÖKOLOGIE (nach DIETZ & SIMON 2006) 

Der Große Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus, die sowohl im Sommer als auch 

im Winter häufig Baumhöhlen, bevorzugt alte Spechthöhlen, als Quartier nutzt. Vereinzelt 

werden auch Fledermauskästen oder Gebäude, in Südeuropa auch Höhlen, als 

Wochenstuben aufgesucht. Die Tiere verlassen ihr Quartier bereits in der frühen 

Dämmerung und nutzen Jagdgebiete regelmäßig auch in Entfernungen von über 10 km, 

meist aber im Umkreis von 6 km. Große Abendsegler fliegen schnell und hoch im freien 

Luftraum und jagen über dem Kronendach von Wäldern, auf abgemähten Flächen, in Parks 

oder über Gewässern. Die bevorzugte Beute sind weichhäutige Insekten wie Eintags- und 

Köcherfliegen oder Zuckmücken, aber je nach Jahreszeit auch Mai- und Junikäfer. Nach 

Auflösung der Wochenstuben ziehen die Tiere vornehmlich in südwestlicher Richtung ab. 

Große Abendsegler sind Fernwanderer. Die weiteste dokumentierte Entfernung beträgt ca. 

1600 km, Wanderungen von 1000 km sind keine Seltenheit. Neben dickwandigen 

Baumhöhlen, werden Felsspalten und in Südeuropa auch Höhlen als Winterquartier genutzt, 

in denen sich zum Teil sehr viele Individuen versammeln. In einer alten Eisenbahnbrücke 

wurden über 5000 winterschlafende Tiere gezählt und auch in geeigneten Baumhöhlen 

können bis 700 Große Abendsegler überwintern.  

Vorkommen im Gebiet 

Im Rahmen der stationären Dauerakustik wurde die Art einmalig nachgewiesen. Es handelt 

sich wahrscheinlich um einen Transferflug. 
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Habitatbäume im Untersuchungsgebiet 

Potenzielle Quartiere für Fledermäuse sind im Untersuchungsgebiet vor allem durch 

Gartenhäuschen/-schuppen) und Habitatbäume gegeben. Die Kontrollmöglichkeit 

mittels Endoskopkamera war bei allen Quartiermöglichkeiten gegeben. Die 

durchgeführten Kontrollen im Juli 2022 (Wochenstubenphase) stellten keine 

besetzten Quartiere im UG fest. 

Die erfassten Habitatbäume des Gebiets sind in der nachfolgenden Tabelle gelistet. 

Tab. 4: Auflistung der potenziellen Habitatbäume im Untersuchungsgebiet 

            (siehe auch Karte Artenschutz) 

Nr. Baumart Höhe Typ 

1 Zwetschge 2 m Astloch 

2 Apfel 1 m Stammhöhle 

3 Apfel 1,8 m Stammhöhle 

4 Apfel 0,5 m und 2 m Stammhöhle 

 

 

Abb. 7: Habitatbaum im Untersuchungsgebiet 
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5.2 Haselmaus 

Im Zuge der Haselmauserfassung konnte die Art im Untersuchungsgebiet nicht 

nachgewiesen werden. Weder die Kontrollen der ausgebrachten Haselmauskästen 

bzw. -nesttubes noch die Suche nach Freinestern oder Fraßspuren gab Hinweise auf 

die Anwesenheit der Art im Gebiet. 

 

 
Abb. 8: Ausgebrachter Haselmauskasten im Gebiet 

 
Abb. 9: Ausgebrachte Haselmaus-nesttube im Gebiet 
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5.3 Vögel 

 

Im Untersuchungsgebiet wurden 26 Vogelarten festgestellt. Für 20 Arten besteht ein 

Brutverdacht, 6 Arten wurden nur als Nahrungsgäste registriert. 

 

Von den erfassten Brutvogelarten weisen 2 Arten in Hessen einen ungünstigen-

unzureichenden Erhaltungszustand (EHZ) auf (Girlitz, Klappergrasmücke). 

 

Der Brutvogelbestand besteht überwiegend aus allgemein häufigen Arten der 

strukturierten Kulturlandschaft. Hecken- und Gebüschbrüter überwiegen. Für 

höhlenbrütende Arten bestehen nur abseits der aufgehängten Vogelhäuschen nur 

wenige Brutmöglichkeiten. Im Gebiet wurden insgesamt nur 4 Habitatbäume erfasst 

(Streuobstbäume mit Höhlenangebot). 
 

Die nachfolgende Tabelle listet alle festgestellten Vogelarten des Gebiets mit ihrem 

Erhaltungszustand (Hessen) und Schutzstatus auf. 

 

Tab. 5: Nachgewiesene Vogelarten des Untersuchungsgebiets 

Spalte Erläuterung Spalte Erläuterung 

1 Artname deutsch   

2 Artname wissenschaftlich  

EHZ HE Erhaltungszustand Hessen: 

Grün: günstig 

Gelb: ungünstig-unzureichend (kurz: 
unzureichend) 

Rot: ungünstig-schlecht (kurz: schlecht) 

Grau: unbekannt (keine ausreichenden Daten) 

4 + 5 Gefährdungsgrade der Roten Listen: 

1 = vom Aussterben bedroht 

2 = stark gefährdet 

3 = gefährdet 

V = zurückgehende Art der Vorwarnliste 

3 Schutz (nach §7 BNatSchG) b = besonders 
geschützt, s = streng geschützt 

6 VS-RL EU-Vogelschutz-Richtlinie, 
Anhang I (RL 79/409/EWG 1979) 

I = Art des Anhangs I 

II/2 = Art des Anhangs II/2 

Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 

4 RL D Rote Liste Deutschland  

(Ryslavy et al. 2020) 

7 Status: 

Bp = potenzieller Brutvogel, 

Bn = Brutrevier nachgewiesen 

5 RL H Rote Liste Hessen  

(VSW 2014) 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Art wissenschaftlicher Name / 

EHZ HE 

Schutz RL D RL H VS-RL Status/ 

Reviere 

       

Amsel Turdus merula b - - - BV,4 

Blaumeise Parus caeruleus b - - - BV,2 

Bluthänfling Carduelis cannabina b 3 3 - NG 

Buchfink Fringilla coelebs b - - - BV,1 

Elster Pica pica b - - - BV,1 
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1 2 3 4 5 6 7 

Art wissenschaftlicher Name / 

EHZ HE 

Schutz RL D RL H VS-RL Status/ 

Reviere 

       

Feldsperling Passer montanus b - V - NG 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla b - - - BV,1 

Gartengrasmücke Sylviab borin b - - - BV,1 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula b - - - BV,1 

Girlitz Serinus serinus b - - - BV,1 

Grünling Carduelis chloris b - - - BV,2 

Grünspecht Picus viridis s - - - NG 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros b - - - BV,1 

Haussperling Passer domesticus b V V - NG 

Heckenbraunelle Prunella modularis b - - - BV,1 

Klappergrasmücke Sylvia curruca b - V - BV,1 

Kohlmeise Parus major b - - - BV,4 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla b - - - BV,2 

Nachtigall Luscinia megarhynchos b - - - BV,1 

Ringeltaube Columba palumbus b - - - BV,1 

Rotkehlchen Erithacus rubecula b - - - BV,1 

Singdrossel Turdus philomelos b - - - BV,1 

Star Sturnus vulgaris b 3 - - NG 

Stieglitz Carduelis carduelis b - V - NG 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes b - - - BV,1 

Zilpzalp Phylloscopus collybita b - - - BV,1 
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Kurzcharakteristik der besonders planungsrelevanten Brutvogelarten im UG 

(ungünstiger-unzureichender oder ungünstiger-schlechter EHZ in HESSEN) 

 

Girlitz (Serinus serinus) 

Rote Liste Hessen: -, Rote Liste Deutschland: - 

besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG 

Der Girlitz brütet in strukturreicher Landschaft mit offenen Flächen im Gebüsch und in 

lockerem Baumbestand. Die Art benötigt außerdem eine samentragende Staudenflur. Auch 

in Gärten, Parks und Friedhöfen sowie am Rand von Weinbergen und auf Industrie-

Brachflächen kann man den Girlitz regelmäßig beobachten. Die Männchen bevorzugen hoch 

gelegene Singwarten, z.B. singen sie in Gärten und Parks auf den Kronenspitzen von hohen 

Fichten oder auch von Stromleitungen herab. Der Neststand wird auf Nadel- und 

Laubbäumen und auf Sträuchern angelegt. Das Nest besteht aus Moos, Wurzelfasern, 

Grashalmen und wird in der Mulde mit Federn, Haaren und Pflanzenfasern ausgepolstert. 

Die Brutperiode beginnt ab Ende April. Die 3 - 5 Eier werden ca. 13 Tage bebrütet. Die 

Nestlingsdauer beträgt ca. 15 Tage. Häufig erfolgen zwei Jahresbruten. Die Nahrung besteht 

im Frühjahr hauptsächlich aus Knospen und Kätzchen von Birken und Weiden. Ab dem 

Sommer werden überwiegend Sämereien von Stauden und Kräutern wie Knöterich, Ampfer, 

Hirtentäschel, Vogelmiere und Brennnessel genommen.  

Vorkommen im Gebiet 

Im Rahmen der Brutvogelerfassung wurde ein Brutrevier der Art im Geltungsbereich 

nachgewiesen. 

 

Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

Rote Liste Hessen: V, Rote Liste Deutschland: - 

besonders geschützte Art nach § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG 

Die Klappergrasmücke besiedelt vor allem halboffene, strukturreiche Landschaften mit 

Hecken und niedrigen Sträuchern. Auch an Waldrändern, an heckenbestandenen Dämmen 

und Hängen, in Gärten, Parks und auf Friedhöfen kann man die Art beobachten. Der 

Neststand wird in dornigen Hecken und Sträuchern sowie in kleineren Nadelbäumen 

angelegt. Das Nest wird aus dürren Halmen und kleinen Stängeln locker zusammengebaut 

und mit Spinnweben oder Fasern verwoben. Die meist 5 Eier werden gegen Anfang Mai 

gelegt. Die Brut- und Nestlingsdauer beträgt je ca. 12 Tage. Eine Jahresbrut. Die Nahrung 

besteht aus Insekten und anderen kleine Gliederfüßern. Ab dem Sommer wer-den zusätzlich 

auch Beeren und Früchte genommen. Auch Blütennektar und Staubblätter wurden als 

Nahrung festgestellt. Der Gesang wird meist aus einer Hecke und von Singwarten aus 

vorgetragen. Singflüge sind sehr selten.  

Vorkommen im Gebiet 

Im Rahmen der Brutvogelerfassung wurde ein Brutrevier der Art im Geltungsbereich 

nachgewiesen. 
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5.3 Reptilien 

Im Untersuchungsbereich wurden von April bis Anfang August 2022 eine 

Reptilienerfassung an 4 Terminen durchgeführt. Im Ergebnis wurden an drei Stellen 

im Untersuchungsgebiet die Blindschleiche nachgewiesen. Planungsrelevante Arten 

für die spezielle Artenschutzprüfung wie die Zauneidechse konnten dagegen nicht 

belegt werden. Einige Flächen wären in ihrer Habitatausstattung für die 

Zauneidechse geeignet, insbesondere ältere Wiesenbrachen mit Hügeln von 

Wiesenameisen (Sonnenplätze, Eiablagemöglichkeiten) im Übergang zu 

Hecken/Gebüschabschnitten. 

 

Tab. 6: Reptilien des Untersuchungsgebiets 

Abkürzungshinweise 

Spalte Erläuterung Spalte Erläuterung 

1 Artname deutsch   

2 Artname wissenschaftlich 

EHZ HE Erhaltungszustand Hessen: 

Grün: günstig 

Gelb: ungünstig-unzureichend (kurz: 
unzureichend) 

Rot: ungünstig-schlecht (kurz: schlecht) 

Grau: unbekannt (keine ausreichenden Daten) 

4 + 5 Gefährdungsgrade der Roten Listen: 

2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet 

V = zurückgehende Art der Vorwarnliste 

G = Gefährdung anzunehmen 

3 Schutz (nach §7 BNatSchG) b = besonders 
geschützt, s = streng geschützt 

6 Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU, 
Anhang II, IV (EU 1992) 

4 RL D Rote Liste Deutschland  

(KÜHNEL et al. 2009) 

7 Nachweisanzahl 

5 RL H Rote Liste Hessen  

(Agar 2010) 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Art wissenschaftlicher Name / 

EHZ HE 

Schutz RL D RL H FFH-RL Nachweis- 

anzahl 

       

Blindschleiche Anguis fragilis - - - - 3 Nachweise 
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Abb. 10: Ausgebrachte Reptilienpappe im Untersuchungsgebiet 

 

Abb. 11: Blindschleiche im Untersuchungsgebiet 
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Abb. 12: Karte Artenschutz



DDiippll..--BBiiooll..  RR..  TTrroottttmmaannnn                                  sAP „B-Plan Am hohlen Graben 46 B“ 

 

 28 

Tab. 7: Übersicht der FFH-Anhang IV-Arten und der europäischen Vogelarten und  
            Relevanzprüfung im Untersuchungsraum 
EHZ HE: Erhaltungszustand in Hessen (Zitate siehe Anhang 1) 

Status: Status des Vorkommens im Planungsraum:  B = Brut/Vermehrung, BV = Brutverdacht, BZ = Brutzeit-
beobachtung, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler, Ü = Überflieger  

Krit. (Kriterium): knV = kein natürliches Verbreitungsgebiet, kEm = keine Empfindlichkeit, kWi = kein Vorkommen 
im Wirkraum (Mehrfachnennungen der Ausschlusskriterien sind möglich.) 

Relev. (Relevanz): ja = Art wird geprüft, nein = Prüfung ist nicht erforderlich 

Prüf.: PB = Prüfung erfolgt im detaillierten Prüfbogen (siehe Anhang 1), Tab = Prüfung erfolgt in Tabelle häufiger 
Vogelarten (siehe Anhang 2) 

Quelle: 1 – eigene Kartierung 

 

Deutscher Artname Wiss. Artname EHZ HE Status Krit. Relev. Prüf. Quelle 

Fledermäuse 

Breitflügelfledermaus Eptesicus nilssonii günstig NG - ja Text 1 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula schlecht Ü - ja Text 1 

Großes Mausohr Myotis myotis günstig NG - ja Text 1 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii unbekannt Ü - ja Text 1 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus unzureichend NG - ja Text 1 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus günstig NG - ja Text 1 

Vögel        

Amsel  Turdus merula günstig BV - ja Tab 1 

Blaumeise Parus caeruleus günstig BV - ja Tab 1 

Bluthänfling Carduelis cannabina schlecht NG - ja Tab 1 

Buchfink Fringilla coelebs günstig BV - ja Tab 1 

Elster Pica pica günstig BV - ja Tab 1 

Feldsperling Passer montanus unzureichend NG - ja Tab 1 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla günstig BV - ja Tab 1 

Gartengrasmücke Sylvia borin günstig BV - ja Tab 1 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula günstig BV - ja Tab 1 

Girlitz Serinus serinus unzureichend BV - ja PB 1 

Grünling Carduelis chloris günstig BV - ja Tab 1 

Grünspecht Picus viridis günstig NG - ja Tab 1 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros günstig BV - ja Tab 1 

Haussperling Passer domesticus unzureichend NG - ja Tab 1 

Heckenbraunelle Prunella modularis günstig BV - ja Tab 1 

Klappergrasmücke Sylvia curruca unzureichend BV - ja PB 1 

Kohlmeise Parus major günstig BV - ja Tab 1 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla günstig BV - ja Tab 1 

Nachtigall Luscinia megarhynchos günstig BV - ja Tab 1 

Ringeltaube Columba palumbus günstig BV - ja Tab 1 

Rotkehlchen Erithacus rubetula günstig BV - ja Tab 1 

Singdrossel Turdus philomelos günstig BV - ja Tab 1 

Star Sturnus vulgaris günstig NG - ja Tab 1 

Stieglitz Carduelis carduelis unzureichend NG - ja Tab. 1 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes günstig BV - ja Tab 1 
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Deutscher Artname Wiss. Artname EHZ HE Status Krit. Relev. Prüf. Quelle 

Zilpzalp Phylloscopus collybita günstig BV - ja Tab 1 

 

 
6. Gefährdungsabschätzung  
 
6.1 Fledermäuse 
 

Generell kann festgehalten werden, dass im Vorhabensbereich nur vier 

Höhlenbäume und mehrere Gartenhäuschen/Schuppen existieren, die 

Quartiermöglichkeiten für Fledermausarten bieten. Im Rahmen der Detektor- und 

Horchboxerfassung wurden fast ausschließlich gebäudebewohnende 

Fledermausarten (Zwergfledermaus, Mückenfledermaus, Breitflügelfledermaus) 

festgestellt. 

 

Als Ergebnis wurde durch die Kontrollen der Gartenhäuschen/Schuppen und der 

Habitatbäume im Juli 2022 (zusätzlich mittels Endoskopkamera) kein 

Fledermausquartier im Gebiet nachgewiesen. Die potenziellen Quartiermöglichkeiten 

können jedoch jederzeit außerhalb der Wintermonate als Quartier/Zwischenquartier 

genutzt werden. 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

V1: Als Vermeidungsmaßnahme ist ein Abriß der Gartengebäude und eine 

Beseitigung der Gehölze nur zwischen Anfang Oktober und Ende Februar möglich, 

Abweichungen sind nach unmittelbar vorlaufender, nochmaliger Kontrolle durch 

einen Fledermauskundler möglich. 

 

CEF-Maßnahmen 

V2CEF: Verluste potenzieller Quartiermöglichkeiten für Fledermausarten sind durch die 

Herstellung des Vorhabens nicht vermeidbar (Verlust mehrere Gartengebäude, 

Verlust von 4 Habitatbäumen). Im Rahmen einer CEF-Maßnahme ist daher das 

Anbringen von 12 Fledermauskästen im lokalen Umfeld notwendig (z.B. im Bereich 

des südlich gelegenen Gehölzhangs und in der Ederaue). 

 

Die festgestellten Arten nutzen des Untersuchungsgebiet als Teil-Jagdbereich oder 

als Transferstrecke. Ein essentielles Jagdgebiet liegt allerdings nicht vor, die Gruppe 

der Fledermäuse ist hochmobil und kann lokal ausweichen (z.B. in die nahegelegene 

gut geeignete Ederaue). Diese Bereiche werden durch das Vorhaben nicht negativ 

beeinträchtigt und es erfolgt keine Auslösung der Verbotstatbestände gemäß §44 

BNatSchG. 
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6.2 Vögel 

6.2.1 Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten 

Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und 
Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökol. Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.1 und 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustand der 
lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen 
werden. 

Tab. 8: Vereinfachte Artenschutzprüfung allgemein häufiger Vogelarten im Untersuchungsgebiet 

Dt. Artname Wiss. Artname Vorkommen Schutz-

status 
Status Brutpaar-

bestand 

in Hessen 

potenziell 
betroffen 
nach § 44 
Abs.1 Nr.1 
BNatSchG 
(Tötungsverbot) 

1) 

potenziell 
betroffen 
nach § 44 
Abs.1 Nr. 2 
BNatSchG 
(Störungsverbot) 

potenziell 
betroffen 
nach § 44 
Abs.1 Nr. 3 
BNatSchG 
(Beschädigungsverbot) 

2) 

Erläuterung zur 
Betroffenheit 
(Art / Umfang / ggf. 
Konflikt-Nr.) 

Hinweise auf 
Vermeidungs- 
/Kompensations 
-Maßnahmen 
gemäß Kapitel 
8.1 und 8.2 
der ASP 
3) 

Amsel Turdus merula n (BV) b I >10.000 ja nein ja 
 

-anlagen- und 
baubedingte 
Zerstörung von 
Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten 
zur Brutzeit möglich  

-baubedingte 
Tötung zur Brutzeit 
durch Brutaufgabe 
möglich 

V3 Es ist eine 
Bauzeitregelung 
außerhalb der 
Brutperiode 
festzulegen 

V4 Für den 
dauerhaften 
Verlust von 
Brutmöglichkeiten  
sind 20 
Holzbetonkästen 
für 
Halbhöhlenbrüter 
und 12 
Holzbetonkästen 
für Höhlenbrüter 
im Bereich des 
südlich gelegenen 
Gehölzhangs und 
im Bereich der 
Ederaue 
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anzubringen 

Blaumeise Parus caeruleus n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Buchfink Fribgilla coelebs n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Elster Pica pica n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Gartengrasmücke Sylvia borin n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Grünfink Carduelis chloris n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Heckenbraunelle Prunella modularis n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Kohlmeise Parus major n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Nachtigall Luscinia 
megarhynchos 

n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Ringeltaube Columba palumbus n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Rotkehlchen Erithacus rubetula n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Singdrossel Turdus philomelos n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Zaunkönig Troglodytes 
troglodytes 

n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Zilpzalp Phylloscopus collybita n (BV) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Reine Nahrungsäste 

Bluthänfling Carduelis cannabina n (NG) b  >10.000 nein nein nein Nur Nahrungsgast, 
kein essentielles 
Nahrungshabitat 
betroffen, 
hochmobile Art 
kann lokal 
ausweichen 

keine 

Feldsperling Passer montanus n (NG) b  >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 
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Grünspecht Picus viridis n (NG) s  5000-
8000 

siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Haussperling Passerdomesticus n (NG) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Star Sturnus vulgaris n (NG) b I >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

Stieglitz Carduelis carduelis n (NG) b  >10.000 siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben siehe oben 

1) Verbotsbestand im Regelfall nicht von Relevanz, da durch Bauzeitenregelung etc. eine Vermeidung möglich ist. 

2) Verbotsbestand tritt nur für regelmäßige genutzte Fortpflanzungsstätten zu. 

3) Solche Maßnahmen, die dazu beitragen, den Eintrift des Verbotstatbestands zu verhindern. Wären über die Eingriffsregelung keine Maßnahmen vorgesehen, müssten diese zumindest bei der Beseitigung 
regelmäßig genutzter Fortpflanzungsstätten über das Artenschutzrecht festgesetzt werden bzw. wäre darzulegen, dass geeignete, derzeit nicht besetzte Ausweichmöglichkeiten im räumlichen Zusammenhang 
bestehen. 
Vorkommen: n = nachgewiesen [BV, RB, NG]; p = potenziell; Schutzstatus nach § 7 BNatSchG: b = besonders geschützt, s = streng geschützt; Status: I = regelmäßiger Brutvogel, II= regelmäßiger 
Durchzügler,  III = Neozoen oder Gefangenschaftsflüchtling; 
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6.2.2 Artweise Betroffenheit der sonstigen Vogelarten 

 

6.2.2.1 Girlitz (Serinus serinus) 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Girlitz (Serinus serinus) 

Allgemeine Angaben zur Art 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art - RL Deutschland 

 Europäische Vogelart - RL Hessen 

   ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: Unbe-
kannt 

günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig- 
schlecht 

  GRÜN GELB ROT 

EU  

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article 17/ 
    

Deutschland: kontinentale Region 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 
    

Hessen (HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen, 3. Fassung 2015, Anhänge 3 und 4) 
    

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Brutplatz / Lebensraum: 

• Brutvogel halboffener, mosaikartig gegliederter Landschaften mit lockerem Baumbestand, 
Gebüschgruppen und Freiflächen mit niedriger Vegetation. (BEZZEL 1993).  

• Nest auf Bäumen, in Sträuchern oder Rankenpflanzen, mit Sichtschutz, 1-10 m hoch (BEZZEL 
1993).  

• Raumbedarf zur Brutzeit (erforderliche Habitatgröße für erfolgreiche Reproduktion): 1 – 3 ha 
(FLADE 1994).  

Nahrung / Nahrungssuchraum: 

• Hauptsächlich Herbivor bzw. granivor, kleine Sämereien im Sommer und Knospen und Kätzchen 
im Frühjahr (BEZZEL 1993).  

Wanderung / Rast: 

• Kurzstreckenzieher, Teilzieher, im Süden Standvogel;  Tagzieher. (BEZZEL 1993) 

Phänologie: 
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• Heimzug: Mitte Februar bis Anfang Mai (BEZZEL 1993).  

• Brut: Monogame Saisonehe, zwei Jahresbruten. Vollgelege: 3 - 5 Eier, Legebeginn Erstbrut: 
Ende April-Mitte Mai, Zweitbrut: Ende Juni-Mitte Juli. Späteste Nestlinge bis Ende August 
(BEZZEL 1993).  

Verhalten: 

• Tagaktiv, Gesang von hohen Warten, markanter Singflug. Zur Brutzeit einzeln oder in Paaren, 
ziehende Trupps von 20 - 50 G. möglich (BEZZEL 1993). 

Sterblichkeit / Alter: 

• Mittlere Lebenserwartung: 1,98 J. Sterblichkeit der Adulten bis 40 %.  

• Gelegegröße 3-6; Jahresbruten: 2;  

• Gesamtbruterfolg in BW 65,8 %. 

Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen: 

Baubedingte Wirkungen: 

• Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungen wie Baustraßen, Baustreifen und 
Lagerplätze: Empfindlichkeit hoch, da genutzte Lebensstätten unmittelbar zerstört werden 
könnten, wenn in der Brut- und Aufzuchtphase eingegriffen würde. 

• Direkte bzw. Indirekte Tötung / Verletzung: Grundsätzlich ist bei Rodungen von Gehölzen eine 
brutzeitliche Zerstörung bzw. eine Aufgabe (mit Jungvogelverlusten) von Nestern nicht 
auszuschließen. 

Anlagebedingte Wirkungen: 

• Flächenverluste von Gehölzen durch Bauwerke können auftreten. 

Betriebsbedingte Wirkungen: 

• Lärmimmissionen, optische Störungen, Kollisionen: Die Art ist auch Brutvogel in Siedlungen mit 
hoher Toleranz gegenüber menschlichen Störungen.  

• Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Art der Gruppe 4: Brutvogel mit untergeordneter 
Lärmempfindlichkeit.  

• Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Effektdistanz bezüglich stark befahrener Straßen von 100 m. 

4.2 Verbreitung 

Europa: 20.9 – 31.5 Mio. BP; Least Concern (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2020) 

Deutschland: 110.000 – 120.000 Reviere; Bestandsabnahme (Zeitraum 1990 – 2009) (GEDEON et al. 
2014) 

Hessen: 15.000 – 30.000 Reviere; Bestandstrend stabil (VSW 2014) 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Es wurde ein Brutrevier der Art im Gartenbereich des östlichen Untersuchungsgebiets nachgewiesen. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
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6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
bau- und anlagebedingt: Ein Brutrevier in einem Gartenabschnitt im östlichen 
Untersuchungsgebiet befindet sich im unmittelbaren Eingriffsbereich. Diese 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte geht dauerhaft verloren. 

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 

V3 Es ist eine Bauzeitregelung außerhalb der Brutperiode festzulegen  

(01.11.-28.02.) 

 ja  nein 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 
Insgesamt wird die Fläche für mögliche Bruthabitate des Girlitz nicht relevant 
verkleinert., Die Art brütet auch innerstädtisch oft in Gärten mit Nadelgehölzen. 

 ja  nein 

d) Wenn nein - kann die ökologische Funktion durch 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden? 
-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein: 

 ja  nein 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
baubedingt: Im Zuge der Baufeldräumung ist eine direkte und indirekte 
Verletzung / Tötung nicht sicher auszuschließen.  

betriebsbedingt: Eine Verletzung oder Tötung von Einzelindividuen der Art kann 
ausgeschlossen werden.  

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 

V3 Es ist eine Bauzeitregelung außerhalb der Brutperiode festzulegen  

     (01.11.-28.02.) 

 ja  nein 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes 
Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 
(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 
Nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen ist eine vermeidbare Tötung / 
Verletzung von Tieren auszuschließen. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein:  ja  nein 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

 ja  nein 
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erheblich gestört werden? 
baubedingt: Die Art gilt als nicht besonders störungsempfindlich und brütet 
regelmäßig auch in Städten. Unter einer worst-case-Betrachtung können 
baubedingte Störungen bei dieser Art zu einem temporären Brutplatzverlust 
führen, der aber aufgrund lokaler Ausweichmöglichkeiten in angrenzende 
Bereiche keine Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Population 
hat.  

anlagebedingt: Keine erhebliche Beeinträchtigung 

betriebsbedingt: Eine erhebliche Störung der Art ist ausgeschlossen (keine 
signifikante Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert). 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
-entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen 
vollständig vermieden? 
-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein:  ja  nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG 
ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen) 

 ja  nein 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen → weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 
BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL 
erforderlich!  

→ weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der 
Ausnahmevoraussetzungen“ 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. 
V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine 
Verbotstatbestände eintreten. 

 ja  nein 
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8. Zusammenfassung Girlitz 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen 
dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen - zur Vermeidung der 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, d.h. einer erheblichen Störung 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen: 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 
7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 
16 Abs. 1 FFH-RL. 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL nicht erfüllt! 
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6.2.2.2 Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

Allgemeine Angaben zur Art 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art - RL Deutschland 

 Europäische Vogelart V RL Hessen 

   ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: Unbe-
kannt 

günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig- 
schlecht 

  GRÜN GELB ROT 

EU  

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article 17/ 
    

Deutschland: kontinentale Region 

(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 
    

Hessen (HMUKLV : Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen, 3. Fassung 2015, Anhänge 3 und 4) 
    

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Brutplatz / Lebensraum: 

• Brutvogel in offenem bis halboffenem Gelände mit dichten Gruppen niedriger Sträucher (BEZZEL 
1993). Bruten in Siedlungsbereichen (geeignete Gärten) erfolgen regelmäßig. 

• Nest in niedrigen Dornsträuchern und –hecken, Beeren- und Ziersträuchern und kleinen 
Koniferen. Nesthöhe 0,2 - 3 m (BEZZEL 1993). 

• Reviergröße 0,3 – 1,1 ha. 

• Brutplatz-/Reviertreue: Reviertreue kommt vor. Nistplatztreue ist nicht bekannt. (BEZZEL 1993). 

Nahrung / Nahrungssuchraum: 

• Breites Spektrum aus weichhäutigen Insekten. Im Sommer und Herbst Beeren und fleischige 
Früchte, im Frühjahr auch Nektar (BEZZEL 1993). 

• Nahrungssuche hauptsächlich in niedrigen Strauchstrukturen, im Herbst auch in Baumkronen 
(GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985). 

Wanderung / Rast: 

• Langstreckenzieher, Nachtzieher (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985).  

Phänologie: 
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• Legebeginn Wegzug: Höhepunkt Ende August bis Anfang September, Nachzügler bis Ende 
Oktober (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1985). 

• Heimzug: Durchschnittliche Erstankunft zwischen Mitte April und Anfang Mai (GLUTZ VON 

BLOTZHEIM 1985). 

• Brut: Monogame Saisonehe. Hauptlegezeit Anfang bis Mitte Mai. Ein Jahresgelege mit 

• bis zu zwei Nachgelegen. Brutdauer: 11 – 15 Tage, Nestlingsdauer: 11 – 13 Tage, Betreuung 
nach dem Ausfliegen bis zu 3 Wochen (BEZZEL 1993). 

Verhalten: 

• Tagaktiv, hauptsächlich in sehr dichtem Gebüsch zu finden. 

• Gesang von exponierten Singwarten (BEZZEL 1993).  

Sterblichkeit / Alter: 

• Sterblichkeit: In Großbritannien: im 1. Jahr 65 % / Jahr, Adulte 67 % / Jahr. 

• Ältester Ringvogel: ca. 7 Jahre. 

• Generationslänge: < 3,3 Jahre (BAUER et al. 2005).  

Empfindlichkeit gegenüber bau-, anlage- und betriebsbedingten Störwirkungen: 

Baubedingte Wirkungen: 

• Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungen wie Baustraßen, Baustreifen und 
Lagerplätze: Empfindlichkeit hoch, da genutzte Lebensstätten unmittelbar zerstört werden 
könnten, wenn in der Brut- und Aufzuchtphase eingegriffen würde. 

• Direkte Tötung / Verletzung: Grundsätzlich ist bei Rodungen von Hecken eine brutzeitliche 
Zerstörung von Nestern bzw. eine Aufgabe der Brut (mit Jungvogelverlusten) nicht 
auszuschließen. 

Anlagebedingte Wirkungen: 

• Flächenverluste von Gehölzen durch Bauwerke können auftreten. 

Betriebsbedingte Wirkungen: 

• Lärmimmissionen, optische Störungen, Kollisionen: Die Art ist auch Brutvogel in Siedlungen mit 
hoher Toleranz gegenüber menschlichen Störungen.  

• Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Art der Gruppe 4: Brutvogel mit untergeordneter 
Lärmempfindlichkeit.  

• Nach GARNIEL & MIERWALD (2010): Effektdistanz bezüglich stark befahrener Straßen von 100 m. 

4.2 Verbreitung 

Europa: 4.8 – 7.99 Mio. BP; Least Concern (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2020) 

Deutschland: 200.000 – 330.000 Reviere; langfristige Bestandsabnahme (Zeitraum 1990 – 2009) 
(GEDEON et al. 2014) 

Hessen: 6.000 – 14.000 Reviere; sich verschlechternd (VSW 2014) 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  worst-case anzunehmen 
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Im westlichen Untersuchungsbereich wurde ein Revier der Klappergrasmücke nachgewiesen. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
bau- und anlagebedingt: Ein Brutrevier der Art befindet sich im westlichen 
Untersuchungsgebiet in einem Gartenabschnitt und somit im unmittelbaren 
Eingriffsbereich. Diese Fortpflanzungs- und Ruhestätte geht dauerhaft verloren. 

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 

V3 Es ist eine Bauzeitregelung außerhalb der Brutperiode festzulegen  

(01.11.-28.02.) 

 ja  nein 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF) gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 
Insgesamt wird die Fläche für mögliche Bruthabitate der Klappergrasmücke 
nicht relevant verkleinert., Die Art brütet auch in Gärten im Siedlungsbereich. 

 ja  nein 

d) Wenn nein - kann die ökologische Funktion durch 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewährleistet 
werden? 
-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung 
von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein: 

 ja  nein 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
baubedingt: Im Zuge der Baufeldräumung ist eine direkte und indirekte 
Verletzung / Tötung nicht sicher auszuschließen.  

betriebsbedingt: Eine Verletzung oder Tötung von Einzelindividuen der Art kann 
ausgeschlossen werden.  

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen: 

V3 Es ist eine Bauzeitregelung außerhalb der Brutperiode festzulegen  

     (01.11.-28.02.) 

 ja  nein 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes 
Verletzungs- oder Tötungsrisiko? 
(Wenn JA - Verbotsauslösung!) 
Nach Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen ist eine vermeidbare Tötung / 
Verletzung von Tieren auszuschließen. 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein:  ja  nein 
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6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 
baubedingt: Die Art gilt als nicht besonders störungsempfindlich und brütet 
regelmäßig auch in Städten. Unter einer worst-case-Betrachtung können 
baubedingte Störungen bei dieser Art zu einem temporären Brutplatzverlust 
führen, der aber aufgrund lokaler Ausweichmöglichkeiten in angrenzende 
Bereiche keine Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Population 
hat.  

anlagebedingt: Keine erhebliche Beeinträchtigung 

betriebsbedingt: Eine erhebliche Störung der Art ist ausgeschlossen (keine 
signifikante Erhöhung der Verkehrsmenge prognostiziert). 

 ja  nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 
-entfällt- 

 ja  nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen 
vollständig vermieden? 
-entfällt- 

 ja  nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein:  ja  nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG 
ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen 
Maßnahmen) 

 ja  nein 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen → weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 
BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL 
erforderlich!  

→ weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der 
Ausnahmevoraussetzungen“ 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. 
V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine 
Verbotstatbestände eintreten. 

 ja  nein 
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8. Zusammenfassung Klappergrasmücke 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen 
dargestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen - zur Vermeidung der 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, d.h. einer erheblichen Störung 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen: 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 
7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 
16 Abs. 1 FFH-RL. 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 
FFH-RL nicht erfüllt! 
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7. Fazit 

Im Rahmen des B-Plans „46b Am hohlen Graben“ ist eine Bebauung vormals als 

Gärten genutzter Flächen in innerstädtischer Lage vorgesehen. Die Gärten liegen 

teilweise bereits mehrere Jahre brach, andere werden aktuell noch genutzt. 

 

Die artenschutzrechtlichen Belange gemäß §44 BNatschG wurden unter 

Zuhilfenahme einer faunistischen Erfassung der Haselmaus, der Gruppe der 

Fledermäuse, der Vögel und der Reptilien zwischen April und Anfang August 2022 

bewertet. 

 

Haselmaus 

Die Art konnte weder durch die ausgebrachten Haselmauskästen bzw. -nesttubes, 

noch durch die Suche nach Freinestern oder Fraßspuren im Untersuchungsgebiet 

festgestellt werden. 

 

Fledermäuse 

Im Zuge der Untersuchungen wurden 5 Fledermausarten im Untersuchungsgebiet 

nachgewiesen. Die Fledermausarten nutzen den Bereich als Jagd- und/oder 

Transferbereich. Quartiere wurden nicht nachgewiesen, potenzielle 

Quartiermöglichkeiten bestehen in Form von 4 festgestellten Habitatbäumen, die sich 

im Sommer als Quartiere eignen. Die Haupt-Flugrouten lagen im Bereich des südlich 

angrenzenden Weges. 

 

Vögel 

Im Gebiet wurden überwiegend allgemein häufige Brutvogelarten festgestellt. Die 

Hecken- und Gebüschbereiche der Gärten bieten zahlreiche Brutmöglichkeiten. 

Höhlenbrütende Arten wie Blau- und Kohlmeise finden neben den Brutmöglichkeiten 

in Vogelkästen weitere Nistmöglichkeiten in 4 Habitatbäumen des Bereichs. 

 

Mit dem Girlitz und der Klappergrasmücke wurden 2 Arten mit ungünstigem-

unzureichendem Erhaltungszustand in Hessen nachgewiesen (HESSEN-Ampel 

„gelb“). Alle nachgewiesenen Arten finden Ausweichmöglichkeiten in angrenzenden 

Bereichen wie benachbarten Gartengrundstücken bzw. dem südlich angrenzenden 

Gehölzhang oder der Ederaue. Trotzdem ist artenschutzfachlich zu berücksichtigen, 

dass zahlreiche Brutmöglichkeiten dauerhaft verloren gehen und somit 

Ausgleichmaßnahmen notwendig werden. 
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Reptilien 

Mit der Blindschleiche wurde eine häufige Reptilienart im Untersuchungsgebiet 

nachgewiesen, die artenschutzrechtlich nicht betrachtet werden muß. Für 

planungsrelevante Arten wie die Zauneidechse existieren zwar geeignete Strukturen, 

insbesondere in den verbrachten Wiesenbereichen mit angrenzenden 

Heckenabschnitten und Ameisenhügeln als Sonnenplätzen, die Art wurde aber nicht 

festgestellt. 

 

Maßnahmen um eine Verletzung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

zu vermeiden: 

 

Fledermäuse 

Im Untersuchungsgebiet wurden nur jagenden Fledermäuse bzw. Transferflüge von 

Fledermäusen festgestellt. In den 4 nachgewiesenen Habitatbäumen wurden durch 

endoskopische Kontrolle keine Quartiere gefunden. 

V1: Als Vermeidungsmaßnahme ist ein Abriß der Gartengebäude und eine 

Beseitigung der Gehölze nur zwischen Anfang Oktober und Ende Februar möglich, 

Abweichungen sind nach unmittelbar vorlaufender, nochmaliger Kontrolle durch 

einen Fledermauskundler möglich. 

V2CEF: Verluste potenzieller Quartiermöglichkeiten für Fledermausarten sind durch die 

Herstellung des Vorhabens nicht vermeidbar (Verlust mehrere Gartengebäude, 

Verlust von 4 Habitatbäumen). Im Rahmen einer CEF-Maßnahme ist daher das 

Anbringen von 12 Fledermauskästen im lokalen Umfeld notwendig (z.B. im Bereich 

des südlich angrenzenden Gehölzhangs und in der Ederaue). 

 

Avifauna 

V3: Es ist eine Bauzeitregelung außerhalb der Brutperiode festzulegen 

V4: Für den dauerhaften Verlust von Brutmöglichkeiten  sind 20 Holzbetonkästen für 

Halbhöhlenbrüter und 12 Holzbetonkästen für Höhlenbrüter im Bereich des südlich 

gelegenen Gehölzhangs und im Bereich der Ederaue anzubringen 
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